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      SPD-Fraktion im Regionalrat Düsseldorf (ww.spd-rrd.de) 
 
 

11.09.2017 

 
An die Geschäftsstelle des Regionalrates, 
Herr Carsten Kießling 
 
Durchschrift an 
den Vorsitzenden des Planungsausschusses, 
Herrn Michael Hildemann 
 
 
Die SPD-Fraktion beantragt, den Punkt „Konverter/BSAB Kaarst“ zusätzlich zur Regional-
ratssitzung auch auf die Tagesordnung der Sitzung des Planungsausschusses vom 
21.09.2017 zu setzen. 
 
Begründung: 
Inzwischen liegt ein Schreiben der Stadt Meerbusch und ein Rechtsgutachten der 
Anwaltskanz-lei De Witt vor sowie die Ankündigung der BM’in Kaarst, dass das Wirtschafts-
ministerium NRW bereit ist, in der Frage „Standort des Konverters“ zu vermitteln. 
 
1.) Wir bitten die Verwaltung, in der PlA-Sitzung insbesondere zu den im o.g. Gutachten 
gemachten Aussagen Stellung zu nehmen und die rechtliche Möglichkeit folgender Aussagen 
zu bewerten: 
 
  a) „Eine Bewältigung des Nutzungskonflikts wäre durch eine Teiländerung nach § 7 Abs. 1 
S.2 ROG möglich. ... Die übrigen Festlegungen müssten hingegen nicht Gegenstand des 
Beteiligungs- und Prüfverfahrens sein.... .Insbesondere ist es nicht erforderlich, dazu das 
Geamtkonzept zur Ausweisung des BSAB einer erneuten Prüfung und Bewertung zu 
unterziehen.“ 

 
  b) „Eine mögliche Alternative zu einem vollständigen Verzicht auf die Fläche des Stand-ortes 
20 im Wege einer Teiländerung würde hier darin bestehen, für diese ... eine Ausnahme nach  
§ 6 Abs. 1 ROG vorzusehen.“ 
 
  c) „Mit steigendem Abstand zur Wohnbebauung sinkt das Gewicht des Vorsorgegrundsatzes 
als Belang in der Abwägung.“ 
 
2.) Ist der Vewaltung bekannt, dass das Wirtschaftsministerium NRW angeboten hat, in 
diesem Fall vermittelnd tätig zu werden ? Wird, wenn gewünscht, die Bezirksregierung unter-
stützend tätig werden ? 
 
3.) Welche Möglichkeiten sieht die Bezirksregierung, eine Entscheidung für die Dreiecksfläche 
in Kaarst als Konverter-Standort zu beschleunigen und zu unterstützen ? 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Klaus Bechstein 
Fraktionsgeschäftsführer 
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Von: Dirk.Bruegge@rhein-kreis-neuss.de [mailto:Dirk.Bruegge@rhein-kreis-neuss.de]   
Gesendet: Montag, 18. September 2017 20:48 
An: Kießling, Carsten 
Cc: Schmittmann, Andrea; Hans Hugo Papen; m.laeckes@laeckes.de; michael@mueller-wuppertal.de; Thomas Welter
Betreff: Fwd: Stellungnahme der Stadt Kaarst zum Bundesfachplanungsverfahren -Konverter Standortwahl- 
[ 'Watchdog': checked]  [ 'securiQ.Watchdog': überprüft]  [ 'Watchdog': überprüft]  
 
Sehr geehrter Herr Kießling, 
 
nachfolgend übermittle ich Ihnen eine Stellungnahme der Stadt Kaarst mit der Bitte der CDU Fraktion um 
Bewertung und Bericht Im Regionalrat. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Dirk Brügge 
 

Anfang der weitergeleiteten E-Mail: 

Von: "Ulrike Nienhaus" <Ulrike.Nienhaus@kaarst.de> 
An: "Hans-Juergen Petrauschke" <Hans-Juergen.Petrauschke@rhein-kreis-neuss.de>, 
reese@spd-rrd.de, hhpapen@yahoo.de, wurm@spd-rrd.de, 
manfred.krause.solingen@web.de, hl-schiffer@t-online.de, "Dirk Bruegge" 
<Dirk.Bruegge@rhein-kreis-neuss.de>, bechstein@spd-rrd.de, tietz.gruene@gmail.com, 
suika@fdp-fraktion-rrd.de, nanette.amfaldern@cdu-willich.de, dr.fils@edition-fils.de, 
waldemar.gluch@t-online.de, kh.humpert@t-online.de, m.laeckes@laeckes.de, 
michael.mueller@cdu-fraktion-wuppertal.de, hhpapen@yahoo.de, 
norbert.post@landtag.nrw.de, gschmic@aol.com, m.schroeren@t-online.de, 
ewald.vielhaus@miz.de, rawelter.thomas@web.de, bedronka@spd-rrd.de, edelhoff@spd-
rrd.de, eicker@spd-rrd.de, hengst@spd-rrd.de, hildemann@spd-rrd.de, reese@spd-rrd.de, 
sinowenka@spd-rrd.de, thiel@spd-rrd.de, welp@spd-rrd.de, wurm@spd-rrd.de, 
regiorat@ish.de, spatalla@gmx.de, sickelmann-regionalrat@t-online.de, u.g.mueller@fdp-
sg.de, hans-joachim.grumbach@t-online.de, susanne.heraus@yahoo.de, jheitzerkr@aol.com 
Betreff: Stellungnahme der Stadt Kaarst zum Bundesfachplanungsverfahren -
Konverter Standortwahl- ['Watchdog': checked] ['securiQ.Watchdog': überprüft] 
['Watchdog': überprüft] 

Sehr geehrte Mitglieder des Regionalrates, 
 
beigefügt übersende ich Ihnen die Stellungnahme der Stadt Kaarst zum 
Bundesfachplanungsverfahren Osterath - Philippsburg (Vorhaben 2 BBplG) 
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Abschnitt C: Osterath - Rommerskirchen zur Kenntnis und als Grundlage für die 
weiteren Diskussionen in den Gremien.  

Es bleibt festzustellen, dass das von der Firma Amprion vorgelegte Gutachten 
fachlich unschlüssig und intransparent ist. Darüber hinaus werden die 
raumordnungsrechtlichen Bindungen nicht im erforderlichen Maße berücksichtigt. 
Zentraler Kritikpunkt an dem aktualisierten Standortgutachten ist zunächst die 
Feststellung, dass diesem Gutachten kein der eigentlichen Prüfung und Planung 
vorangestelltes, fachlich begründetes Schema zugrunde liegt, aus dem sich eine 
transparente Entscheidungsmatrix ergibt, die die Standortauswahl verobjektiviert 
und für Dritte nachvollziehbar werden lässt. Insofern kann eine 
Standortentscheidung, die auf Grundlage dieses Gutachtens getroffen wird, nicht 
rechtsfehlerfrei sein  

Ich sehe es für dringend notwendig an, einen strukturierten Dialogprozess mit allen 
beteiligten Kommunen zu initiieren, der die Grundlagen für einen offenen, 
transparenten und nach objektiven Kriterien durchzuführenden Standortsuchprozess 
definiert.  

 
(Siehe angehängte Datei: 15-773 Bundesnetzagentur 2017-09-13.pdf) 
 
(Siehe angehängte Datei: Stellungnahme der Firma regio gis +planung zum 
Gutachten zur Herleitung vorzugswürdiger Standortbereiche für 
Konverter.pdf) 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
Im Auftrag 
 
Marion Mohr 
 
___________________________________________________________________
____ 
Stadt Kaarst  
Die Bürgermeisterin 
Büro der Bürgermeisterin 
Am Neumarkt 2  
41564 Kaarst 
 
Telefon: +49 2131 987 - 102 
Fax:: +49 2131 987 7 - 102 
 
E-Mail: Marion.Mohr@kaarst.de 
info@kaarst.de 
Internet:: www.kaarst.de 
www.facebook.com/kaarst 
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Bundesfachplanungsverfahren Osterath  Philippsburg (Vorhaben 2 BBplG) 
Abschnitt C Osterath - Rommerskirchen 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

in vorstehender Angelegenheit danken wir für die unserer Mandantin, der Stadt Kaarst, mit 

Ihrem Schreiben vom 09.08.2017 gewährte Fristverlängerung und nehmen wie angekündigt 

Stellung zu dem aktualisierten St

vom 28.06.2017, das unter anderem die raumordnerische Ausweisung der so genannten 

Dreiecksfläche im Gemeindegebiet der Stadt Kaarst betrifft und damit die kommunale Pla-

nungshoheit der Stadt Kaarst berührt. 

 

Dieses Gutachten ist fachlich unschlüssig und intransparent und lässt die raumordnungs-

rechtlichen Bindungen der Bundesnetzagentur bei der Zulassung eines Konverterstandorts 

unberücksichtigt. 
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Die fachlichen Mängel dieses Gutachtens lassen sich ausführlich der als Anlage zu diesem 

Schreiben übersandten Stellungnahme der Fa. regio gis+planung, Herr Dipl.-Ing. Schauer-

te-Lüke, im Auftrag unserer Mandantin entnehmen, deren Erkenntnisse wir uns für unsere 

Mandantin zu eigen machen. 

 

Kern der Kritik an dem aktualisierten Standortgutachten ist zunächst die Feststellung, dass 

diesem Gutachten kein der eigentlichen Prüfung und Planung vorangestelltes, fachlich be-

gründetes Schema zugrunde liegt, aus dem sich eine transparente Entscheidungsmatrix 

ergibt, die die Standortauswahl verobjektiviert und für Dritte nachvollziehbar werden lässt. 

 

Vielmehr ist festzustellen, dass die Entscheidungskriterien im aktualisierten Standortgutach-

ten in einer willkürlich anmutenden Weise gruppiert, gewertet und gegeneinander gewichtet 

und anschließend wieder geändert werden, wobei nicht nachvollziehbar ist, nach welchem 

Maßstab einzelne Kriterien alleine verbal-argumentativ gewichtet und andere in Rechen-

werten operationalisiert werden. 

 

Das aktualisierte Standortgutachten nimmt zunächst für sich selbst in Anspruch, im Sinne 

einer vollständigen Weißflächenkartierung innerhalb des Untersuchungsraums einen ge-

eigneten Standort zu ermitteln. 

 

Allerdings ist bereits der Untersuchungsraum in Widerspruch zu den nachfolgend angeleg-

ten Auswahlkriterien festgelegt: Der Untersuchungsraum orientiert sich in nachvollziehbarer 

Weise an der bestehenden, auch dem Antrag in der Bundesfachplanung nach dem NABEG 

zugrunde liegenden 380 kV-Leitung zwischen den Schaltanlagen Osterath und Gohr und 

wird in seiner seitlichen Ausbreitung von dieser Leitung auf jeweils 15 km festgelegt, hat 

also eine Breite von maximal 30 km. Aus diesem Suchraum ausgenommen wurden dann 

allerdings sämtliche denkbaren Standorte östlich des Rheins, weil in den Wirkungen einer 

Rheinquerung ein potenziell unüberwindliches Ausschlusskriterium gesehen wird, das da-

her nicht erst im Arbeitsschritt 1, sondern bereits in der Festlegung des Untersuchungs-

raums angewandt wird. Damit aber fehlt es in dem Gutachten an einer Prüfung, ob nicht 

diese Wirkungen in einer Abwägung mit anderen potenziellen Standorten letztlich doch ge-

ringer wären. 

 



 

 

S. 3 von 15 

WEISSLEDER   EWER                 Rechtsanwälte    Partnerschaft mbB 

Die dann im tatsächlichen Arbeitsschritt 1 maßgeblichen Ausschlusskriterien, die zwingend 

gegen einen Standort sprechen, werden in tatsächlicher Hinsicht im Wesentlichen durch 

Siedlungs- und Wasserflächen sowie Flugplatzgelände definiert, die einem Konverterstand-

ort entgegenstehen. Diese tatsächlichen Ausschlusskriterien sind nicht zu beanstanden. Sie 

werden allerdings rechtlich unter anderem ergänzt dadurch, dass 

gebiete, Nationalparks, Biosphärenreservate und gesetzlich geschützte Biotope als weitere 

Ausschlusskriterien angewandt werden, während hingegen raumordnungsrechtliche Hin-

dernisse nicht als Ausschlusskriterium aufgefasst werden. 

 

Die Begründung für das Fehlen raumordnerischer Ausschlusskriterien lautet, dass raum-

ordnerische Ausschlusskriterien in der konkreten Vorhabenzulassung überwunden werden 

können. Diese Erwägung ist aber gerade in Abgrenzung zu den rechtlich geschützten Ge-

bieten als Ausschlusskriterium in sich widersprüchlich, denn sie verkennt einerseits die Wir-

kung des jeweiligen Schutzregimes im Naturschutzrecht und andererseits die Bindungswir-

kung der Ziele der Raumordnung gemäß § 4 ROG. Soweit beispielsweise Schutzgebiete 

des Netzes Natura 2000 als Ausschlusskriterium angesehen werden, verkennt das Gutach-

ten damit,  

 

 dass erstens in diesen Schutzgebieten nicht, wie bei Naturschutzgebieten nach rein 

nationalem Naturschutzrecht, ein umfassender Gebietsschutz bezweckt wird, sondern 

der Schutz der Erhaltungsziele für jeweils wertgebende Arten und Habitate, der aber 

möglicherweise durch einen Konverterstandort gar nicht in Frage gestellt wird, so 

dass ein Konverterstandort innerhalb eines solchen Gebiets durchaus verträglich sein 

könnte, 

 

 und dass zweitens auch die FFH-Richtlinie das in § 34 Abs: 3 bis 5 BNatSchG umge-

setzte Abweichungsverfahren kennt, nach dessen Durchführung auf der Ebene der 

Vorhabenzulassung auch ein die Erhaltungsziele beeinträchtigendes Vorhaben inner-

halb eines Schutzgebiets zulässig sein kann. 

 

Dasselbe gilt gemäß § 30 Abs. 3 BNatSchG für gesetzlich geschützte Biotope. Natur-

schutzgebiete, die nicht der Umsetzung der FFH-Richtlinie dienen, können ebenfalls durch 

Verordnung geändert werden, so dass auch deren Beschränkungen für einen Konverter-



 

 

S. 4 von 15 

WEISSLEDER   EWER                 Rechtsanwälte    Partnerschaft mbB 

standort im Rahmen der Vorhabenzulassung überwunden werden können. Ausgehend von 

diesem Befund fehlt es dann aber dem Gutachten an einer Auseinandersetzung damit, 

 

 worin der Unterschied zwischen nur angeblich nicht überwindlichen, naturschutzrecht-

lichen und im Rahmen einer Zielabweichung mit erheblichem Aufwand überwindlichen 

raumordnungsrechtlichen Kriterien liegen soll 

 

 und unter welchen Voraussetzungen bindende und entgegenstehende Ziele der 

Raumordnung im konkreten Einzelfall überwunden werden können. 

 

Dabei wäre dann auch zu berücksichtigen gewesen, dass das Ausnahmeregime im Natur-

schutzrecht praktisch weniger streng ist als die Anforderungen an eine Zielabweichung im 

Raumordnungsrecht. 

 

Wäre das Standortgutachten bei diesen Ausschlusskriterien in sich widerspruchsfrei vorge-

gangen, hätte also die so genannte Dreiecksfläche im Gebiet unserer Mandantin von vorn-

herein mit einem nicht überwindlichen Ausschlusskriterium belegt sein müssen  oder aber 

es hätte eine Vielzahl weiterer potenzieller Standorte berücksichtigt werden müssen, die 

dann keinen strikten Ausschlusskriterium unterlegen wären. 

 

Nur ergänzend sei zudem darauf hingewiesen, dass im Rahmen der Ausschlusskriterien 

des ersten Arbeitsschritts auch die jeweilige Flächengröße als technisches Eignungskriteri-

um herangezogen wird. Richtigerweise kann aber dieses Kriterium frühestens in einem 

zweiten Arbeitsschritt nach Anwendung der anderen Ausschlusskriterien bearbeitet werden, 

da vor dem ersten Arbeitsschritt der gesamte Untersuchungsraum als einheitliche Weißflä-

che vorliegt, der naturgemäß eine hinreichende Flächengröße aufweist. Dass die hinrei-

chende Flächengröße zwingend erforderlich und damit ein Ausschluss- und kein Rückstel-

lungskriterium ist, ändert nichts daran, dass die Benennung dieses Kriteriums als Teil des 

ersten Arbeitsschritts das Gutachten insoweit intransparent erscheinen lässt. 

 

Im zweiten Arbeitsschritt (Arbeitsschritt 2a) wendet dann das Gutachten Rückstellungskrite-

rien an, zu denen die gesetzlich bindenden Ziele der Raumordnung und die der späteren 

Abwägung zugänglichen Grundsätze der Raumordnung trotz ihrer unterschiedlichen Bin-

dungswirkung gleichermaßen gezählt werden. Entgegen der gesetzlichen Bindungswirkung 

aus § 4 ROG wird damit aber den Erfordernissen der Raumordnung nicht, wie bei einer 
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Gleichbehandlung aller Erfordernisse zu erwarten gewesen wäre, der für die strikte Bin-

dungswirkung der Ziele der Raumordnung geltende Maßstab zugrunde gelegt, der auch 

einen Verstoß gegen Grundsätze der Raumordnung vermieden hätte, sondern stattdessen 

der den Zielen der Raumordnung nicht gerecht werdende Maßstab, wonach regionalplane-

rische Erfordernisse im Rahmen der Vorhabenzulassung überwunden werden könnten. 

 

Nach der Systematik des Gutachtens war also die so genannte Dreiecksfläche im Gebiet 

unserer Mandantin nach den ersten zwei Arbeitsschritten ausgeschieden wegen des ent-

gegenstehenden Ziels der Raumordnung für diese Fläche. Kein anderer potenzieller 

Standort unterlag einer entsprechenden Einschränkung. Dann aber wurde in einem weite-

ren Schritt diese Restriktion für die so genannte Dreiecksfläche nachträglich aufgehoben 

(S. 52 unter Gliederungspunkt 4.2.3), so dass die Dreiecksfläche wieder in der Auswahl 

stand. Unter dieser Prämisse aber wurde, wie oben angedeutet, auch eine Reihe weiterer 

Flächen als auf dieser Ebene geeignet erkannt und in der Karte auf Bl. 125 des Gutachtens 

mit römischen Zahlen gekennzeichnet. Für alle diese Standorte wurde ebenfalls eine ei-

genständige Eignungsprüfung vorgenommen, die letztlich dazu führte, dass Ziele der 

Raumordnung als raumordnungsrechtliche Ausschlusskriterien gar nicht mehr berücksich-

tigt werden. 

 

Hinzu kommt, dass auf S. 

ihrer rechtlichen Restriktionswirkung wesentlich weniger gewichtig sind, als es gesetzlich 

bindende und abwägungsfeste Ziele der Raumordnung sind. Diese Restriktionen werden 

nach dem Gutachten beachtet, während hingegen die gesetzliche Ausschlusswirkung eines 

Ziels der Raumordnung, die nur die so genannte Dreiecksfläche bzw. in der Nummerierung 

des Gutachtens die Fläche 20 betrifft, ausdrücklich unbeachtet bleibt. Darin liegt ein nicht 

aufzulösender, innerer Widerspruch des Standortgutachtens. Zugleich kann damit das 

Standortgutachten den Bindungen des § 4 ROG nicht mehr gerecht werden und scheidet 

als Grundlage für planerische Entscheidungen schon nach dieser Erkenntnis aus. 

 

Ein weiteres Rückstellungskriterium im Rahmen des zweiten Arbeitsschritts ist der jeweilige 

Abstand von der bestehenden 380 kV-Leitung, die für das Vorhaben der Gleichstromleitung 

in Betracht kommt und der Definition des Untersuchungsraums dient. Damit wendet das 

Gutachten allerdings ein Ausschlusskriterium an, das der Festlegung des Untersuchungs-

raums widerspricht, die gerade eine Breite des Untersuchungsraums von je 15 km beider-
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seits der Bestandstrasse vorsieht und eben nicht eine Beschränkung auf 5 km. Dieses Kri-

terium lässt sich, wie in dem Standortgutachten auch offengelegt wird, alleine aus 

Ziff. 19.1.3 und 19.1.4 der Anlage 1 UVPG begründen, da beim Neubau bzw. der erhebli-

chen Änderung von Freileitungen ab einer Leitungslänge von mehr als 5 km anstelle einer 

standortbezogenen Vorprüfung im Einzelfall eine allgemeine Vorprüfung im Einzelfall 

durchzuführen ist. Letzte ist aber wegen der weiter gefassten Prüfungskriterien potenziell 

aufwändiger und führt potenziell eher zur Feststellung der UVP-Pflicht, während hingegen 

die standortbezogene Vorprüfung in einer ersten Stufe darauf beschränkt ist, besonders 

empfindliche Gebiete im Sinne des § 7 Abs. 2 Sätze 3 und 4 in Verbindung mit Anlage 3 

Ziff. 2.3 UVPG zu identifizieren, außerhalb dieser Gebiete aber nicht zu einer Umweltver-

träglichkeitsprüfung führt. Durch dieses Rückstellungskriterium werden letztlich aus Grün-

den des Verfahrens und zur Vermeidung von formellem Untersuchungsaufwand potenzielle 

Standorte von vornherein ausgeschlossen, obwohl sich diese Standorte auch nach Durch-

führung einer Umweltverträglichkeitsprüfung als materiell geeigneter herausstellen könnten. 

 

Dieser Ansatz setzt sich dann im dritten Arbeitsschritt fort. Ausweislich der Tabelle 6 im 

Abschnitt 4.2.1.1 wird im Arbeitsschritt 3 als maßgebliches Auswahlkriterium die erforderli-

che Leitungslänge für die Anbindung des Konverterstandortes an die Gleichstromübertra-

gungsleitung (HGÜ-Trasse) verwendet. Dabei differenziert das Gutachten zwischen einem 

Leitungsneubau, einem gebündelten Leitungsneubau und einer Nutzung von Bestandslei-

tungen. Die für das Auswahlkriterium relevante Leitungslänge ergibt sich dann aus der 

Summe von ungebündeltem und gebündeltem Leitungsneubau. Insoweit ist das Kriterium 

noch nachvollziehbar, auch wenn es, wie in der anliegenden Stellungnahme näher darge-

stellt wird, überbewertet ist. Das Kriterium ist allerdings in sich fehlerhaft. Für die Berech-

nung der relevanten Gesamtlänge werden als Neubau oder gebündelter Neubau auch Um-

bauten an einer bestehenden Leitung angesehen, während hingegen die Nutzung einer 

Bestandsleitung nur dann als solche anerkannt wird, wenn es keinerlei Ertüchtigung oder 

Ergänzung bedarf oder wenn das Gestänge der HGÜ-Trasse mitgenutzt wird. Aus Abbil-

dung 3 auf S. 24 des Standortgutachtens wird deutlich, dass auch die Nutzung einer Be-

standsleitung, die als Stichleitung von der eigentlichen HGÜ-Trasse abgeht, als ein Neubau 

in das Kriterium einberechnet wird. Aus den Tabellen 6 und 14 wird anhand des Standorts 

24 (Kraftwerk Frimmersdorf) ersichtlich, dass die Nutzung einer vorhandenen und für die 

Nutzung als Konverteranbindung an die HGÜ-Trasse verfügbaren Leitung als gebündelter 

Neubau angesehen wird. Es fehlt also an jeglicher Differenzierung anhand des mit einem 

gebündelten Neubau oder der Ertüchtigung einer Bestandsleitung verbundenen Aufwands 
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und der Wirkungen dieser jeweiligen Anbindungen. Beispielhaft sei auf die potenzielle 

Standortfläche Nr. 24 verwiesen, die wegen eines gebündelten Neubaus von 11.010 m und 

eines ungebündelten Neubaus von 210 m eine Gesamtentfernung von 11.220 m und damit 

die schlechteste Bewertungsklasse zugemessen erhält. Dass der vermeintlich gebündelte 

Neubau von 11.010 m auf eine für andere Zwecke absehbar nicht mehr erforderliche Be-

standsleitung aufgesattelt werden kann und bisher nicht ersichtlich ist, ob überhaupt ein 

Neubauaufwand entstünde, wird in der Kriterienbewertung des Standortgutachtens voll-

ständig ausgeblendet. Auf S. 23 führt aber das Gutachten selbst die Gründe dafür aus, 

dass ein Abstandskriterium anhand der Gesamtlänge der Anbindung nicht darüber gebildet 

werden kann, dass lediglich der ungebündelte und der gebündelte Neubau ohne unter-

schiedliche Bewertung addiert werden, während hingegen die Nutzung einer Bestandslei-

tung (im Sinne der ohnehin zu engen Gutachtendefinition) außer Betracht bleibt: Ein ge-

bündelter Neubau kann nämlich mit erheblichen Beeinträchtigungen für die Umwelt verbun-

den sein, wenn auch nicht in dem Maße wie ein ungebündelter Neubau. Allerdings können 

die Aufwendungen und Belastungen durch einen gebündelten Neubau, je nach Ausführung, 

auch wesentlich geringer sein als bei einem echten Neubau auf einer bisher nicht vorhan-

denen Trasse und der Nutzung einer Bestandsleitung nahe- bis annähernd gleichkommen. 

Um also das Kriterium des Abstands eines potenziellen Konverterstandorts zur HGÜ-

Trasse nachvollziehbar und belastungsgerecht in die Entscheidung einzubeziehen, hätten 

der gebündelte Neubau und die Nutzung einer Bestandstrasse anders definiert und in sich 

weiter differenziert werden müssen. Zudem hätte dann die Gesamtlänge nicht alleine über 

die schlichte Addition des gebündelten und des ungebündelten Neubaus bestimmt werden 

dürfen, sondern die jeweiligen Aufwendungen und Belastungen hätten in der Gesamtwert-

bildung berücksichtigt werden müssen. In der jetzigen Form hingegen ist das Entschei-

dungskriterium der Anbindungsleitung letztlich aussagelos. Es vermag ausschließlich Aus-

sagen über den finanziellen Aufwand der Anbindung zu ermöglichen, aber auch insoweit ist 

es zu unbestimmt, um eine verlässliche Entscheidungsfindung zu ermöglichen. 

 

Dementsprechend wird im Gutachten lediglich benannt, aber trotz der fachlichen Eignung 

als maßgebliches Kriterium gerade nicht bewertet, ob Bestandsleitungen im Untersu-

chungsraum, wie sie zum Beispiel zwischen dem stillgelegten Kraftwerk Frimmersdorf und 

dem Umspannwerk in Gohr besteht, als Anschlussleitungen für einen Konverterstandort 

ausgebaut und genutzt werden können. Damit wird ein ersichtlich geeignetes Kriterium er-

kannt, aber ohne widerspruchsfreie Begründung nicht für die Entscheidung herangezogen. 
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Sodann liegt dem Standortgutachten ausweislich der Ausführungen auf S. 75 zugrunde, 

dass ein Konverterstandort umso schlechter beurteilt werden müsse, je weiter er gegenüber 

dem Netzverknüpfungspunkt Osterath nach Süden rücke. Dahinter scheint die Erwägung 

zu stehen, dass das Vorhaben Nr. 1 nach dem Bundesbedarfsplangesetz nach Süden als 

Erdkabel auszuführen ist, das dann möglicherweise über den gesetzlich festgelegten Netz-

verknüpfungspunkt hinaus bis zum Standort des für den Betrieb des Netzverknüpfungs-

punkt erforderlichen Konverters fortzuführen sei. Dann würde im Verhältnis der beiden von 

der Fa. Amprion geplanten Vorhaben Nr. 1 und Nr. 2 von Emden über Osterath nach Phi-

lippsburg das als Erdkabel auszuführende Vorhaben Nr. 1 verlängert, während hingegen 

das als Freileitung zulässige Vorhaben Nr. 2 verkürzt würde. Das würde sich finanziell un-

günstig auswirken, dürfte aber keine tragfähige Erwägung sein. Als Netzverknüpfungspunkt 

festgelegt ist der Standort Osterath mit dem dort bereits befindlichen Umspannwerk. Die 

jeweiligen Vorhaben enden gemäß § 1 Abs. 2 Satz 2 BBPlG an den Netzverknüpfungs-

punkten, nicht hingegen an gegenüber dem Netzverknüpfungspunkt verschobenen Neben-

einrichtungen, so dass die gesetzlich vorgesehene Ausführung des Vorhabens Nr. 1 als 

Erdkabel auch nur bis zum gesetzlichen Netzverknüpfungspunkt Osterath als Erdkabel 

auszuführen ist. Da auf der in der Fachplanung vermutlich als Mitte des Trassenkorridors 

festzulegenden Bestandsleitung hinreichend Leiterseile auch für die Anbindung eines süd-

lich vom Netzverknüpfungspunkt liegenden Konverters an den Netzverknüpfungspunkt be-

trieben werden können, erscheint die Annahme, dass Standorte umso schlechter zu bewer-

ten seien, je weiter südlich sie im Untersuchungsgebiet liegen, sachlich nicht tragfähig. Je-

denfalls aber wäre die seitliche Anbindung ohne Nutzung von Bestandsleitungen wesentlich 

gewichtiger einzustufen. Dieses Kriterium wird aber, wie ausgeführt, im Standortgutachten 

in gerade nicht tragfähiger Weise ermittelt und bewertet, so dass auch insoweit die Aus-

wahlkriterien des Standortgutachtens nicht plausibel nachvollziehbar sind. 

 

Zusammenfassend ist daher zu dem Gutachten festzustellen, dass die Kriterien der ver-

meintlich objektiven Entscheidungsmatrix 

 

 die Bindungswirkungen des § 4 ROG missachten, 

 

 nicht zunächst abstrakt entwickelt und dann angewandt werden, sondern im Laufe der 

Prüfung verbal-argumentativ angepasst werden, um ein von vornherein gewünschtes 

Ergebnis zu erzielen, 
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 und mit der aus der schlichten Addition von ungebündeltem und gebündeltem Neubau 

mit der Anbindungslänge durch ein einziges Kriterium dominiert werden, das in sich 

widersprüchlich definiert und angewandt wird. 

 

Von allen im Gutachten ursprünglich, also vor dem Arbeitsschritt 2b betrachteten Standor-

ten ist nur die so genannte Dreiecksfläche im Gebiet unserer Mandantin mit einem entge-

genstehenden Ziel der Raumordnung als gesetzlich bindendem Ausschlusskriterium belegt. 

Unter Nichtbeachtung dieses Kriteriums und Anwendung in sich widersprüchlicher, fachlich 

nicht tragfähiger weiterer Kriterien, insbesondere unter einer Fehlbewertung der Länge ei-

ner erforderlichen Anbindungsleitung kommt das Standortgutachten trotzdem zu dem Er-

gebnis, dass dieser Standort zu bevorzugen sei. 

 

Demgegenüber ist aus Sicht unserer Mandantin der Standort mit der Nummer 24 in der 

bisherigen Fassung des Gutachtens bevorzugt weiter zu untersuchen. Dieser Standort ist in 

Tabelle 14 des Gutachtens in die Eignungsgruppe V und damit in die schlechteste Eig-

nungsgruppe eingestuft. Dafür ist erstens die Einstufung in dem aus unserer Sicht im Gut-

achten in untauglicher Weise angewandten Abstandskriterium und zweitens die Annahme 

schutzwürdiger Böden auf diesem Standort maßgeblich. Beide Kriterien sind aber aus un-

serer Sicht hier nicht tragfähig. 

 

Nördlich ragt zwar eine als besonders schutzwürdiger Boden gekennzeichnete Fläche in 

den insgesamt 59,5 ha großen Standortbereich Nr. 24 hinein. Diese Teilfläche des Stand-

orts wird aber derzeit schon industriell genutzt wird der vermeintlich schutzwürdige Boden 

ist bereits anderweit überprägt, ohne dass ein Konverterstandort diese Prägung verschlech-

tern könne. Zudem ist die als schutzwürdiger Boden ausgewiesene Teilfläche aus dem 

Standortbereich so klein, dass die nicht von diesem Kriterium betroffene Fläche nach den 

weiteren Kriterien der Standortauswahl der Fa. Amprion noch immer groß genug, um den 

Konverter außerhalb schutzwürdiger Böden zu errichten. Der Standort Nr. 24 befindet sich 

auf dem Gelände des früheren Kraftwerks Frimmersdorf, das bereits stillgelegt, aber über 

eine bestehende 380 kV-Leitung von Frimmersdorf nach Gohr an die voraussichtliche 

HGÜ-Trasse angebunden ist. Das Kraftwerk befindet sich derzeit noch weitere vier Jahre 

bis 2021 als so genannte Kaltreserve in Sicherheitsbereitschaft, wird aber aktuell nicht ge-

nutzt. Als Reserve kommt die Nutzung des Kraftwerks nur in Betracht, wenn die anderweitig 

und andernorts in das Netz einzuspeisende Energie ausbleibt. Das aber ist zugleich die 

Funktion des Netzverknüpfungspunktes, dem der zu errichtende Konverter dient. Es ist da-
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her absehbar, dass die bestehende Leitung vom Kraftwerk Frimmersdorf nach Gohr wegen 

dieser Funktionsgleichheit voraussichtlich auch für eine Anbindung des Konverters genutzt 

werden könnte, zumal auch das Kraftwerk Frimmersdorf in absehbarer Zeit endgültig still-

gelegt werden wird. Entgegen den Ergebnissen in Tabelle 14 auf S. 62 des Standortgutach-

tens wäre daher die Anbindung eines dortigen Konverters nicht in die schlechteste Klasse 

einzustufen, sondern wegen der Nutzung von Bestandsleitungen auch gegenüber einem 

gebündelten Neubau potenziell vorzugswürdig. 

 

Darüber hinaus unterliegt der Standort Nr. 24 keinerlei weiteren Ausschluss- oder Rückstel-

lungskriterien und weist hinsichtlich des Kriteriums der Anbindung an das Verkehrsnetz die 

beste Klasse aus; darüber hinaus ist dieser Standort nicht nur an das Straßennetz, sondern 

auch an das Bahnnetz angebunden. Es ist daher überwiegend wahrscheinlich, dass sich 

bei einer sachgerechten und den späteren Bindungen eines Zulassungsverfahrens Rech-

nung tragenden Standortauswahl nicht die so genannte Dreiecksfläche, sondern ein ande-

rer Standort wie beispielsweise das Kraftwerk Frimmersdorf durchsetzen würde. 

 

Damit aber ist das aktualisierte Standortgutachten in fachlicher und rechtlicher Sicht haltlos. 

Diese Feststellungen erlangen eine in verschiedener Hinsicht entscheidungserhebliche Be-

deutung für den Umgang mit dem aktualisierten Standortgutachten. 

 

Dazu ist vorweg festzuhalten, dass es der Fa. Amprion als privater Vorhabenträgerin unbe-

nommen ist, ihre eigene Planung in der hier erfolgten Weise zu gestalten. Ein darauf auf-

bauender Antrag auf Berücksichtigung des ausgewählten Konverterstandortes in der Bun-

desfachplanung nach dem NABEG, auf Zulassung dieses Konverters in der Planfeststel-

lung oder auf Änderung der ausgewiesenen Ziele der Raumordnung im Regionalplan Düs-

seldorf kann allerdings keinen Erfolg haben, da das Standortgutachten die im Rahmen die-

ser Planungs- und Zulassungsentscheidungen abwägungserheblichen Belange nicht richtig 

ermittelt und gewichtet und damit für eine behördliche Abwägungsentscheidung keine taug-

liche Grundlage bildet. 

 

Die durch die Bundesnetzagentur wahrzunehmende Bundesfachplanung bei der Festle-

gung von Stromleitungstrassenkorridoren unterliegt als raumbedeutsame Planung einer 

öffentlichen Stelle der Pflicht zur Beachtung der Ziele der Raumordnung nach § 4 Abs. 1 

Nr. 1 ROG. Etwas Anderes folgt nicht etwa aus § 15 Abs. 1 Satz 2 NABEG, da der in dieser 

Vorschrift angeordnete Vorrang der Bundesfachplanung vor der Landesplanung nicht als 



 

 

S. 11 von 15 

WEISSLEDER   EWER                 Rechtsanwälte    Partnerschaft mbB 

Freistellung der Bundesfachplanung von der Zielbindung zu verstehen ist, sondern sich 

vielmehr allein auf nachfolgende Landesplanungen bezieht, indem der als vorbereitende 

Planung grundsätzlich nicht außenwirksamen Bundesfachplanung insoweit eine bindende 

Rechtswirkung im Verhältnis zu den Landesplanungen eingeräumt wird, 

 

Kümper, Das Verhältnis der Bundesfachplanung nach §§ 4 ff. NABEG zur 

Raumordnung der Länder, NVwZ 2014, S. 1409, insbes. S. 1410 ff.; so im Er-

gebnis auch Schlacke, Bundesfachplanung für Höchstspannungsleitungen  Der 

Schutz von Natur und Landschaft in der SUP und der fachplanerischen Abwä-

gung, NVwZ 2015, S. 626, 629 f. 

 

Für die der Bundesfachplanung nachfolgende Planfeststellung oder Genehmigung eines 

konkreten Konvertervorhabens kann daher erst recht keine Freistellung von den Zielen der 

Raumordnung bestehen. 

 

Soweit also in dem aktualisierten Standortgutachten einem Konverterstandort entgegenste-

hende Ziele der Raumordnung als weiche, in das planerische Ermessen der Zulassungs-

behörde gestellte Rückstellungs- oder gar Abwägungskriterien behandelt werden, würde 

eine darauf aufbauende Planungsentscheidung der Bundesnetzagentur potenziell gegen 

die Bindungen des § 4 Abs. 1 Nr. 1 ROG verstoßen, wenn sie sich für einen Konverter-

standort entschiede, dem ein Ziel der Raumordnung entgegensteht. Das aber ist unter allen 

betrachteten Standorten ausschließlich für den im Gebiet unserer Mandantin belegenen 

und im Gutachten als bevorzugt ermittelten Standort der so genannten Dreiecksfläche der 

Fall. 

 

Daraus folgt, dass jegliche Standortentscheidung zugunsten der Dreiecksfläche im Gebiet 

unserer Mandantin solange gegen die Bindungswirkungen der Raumordnung verstieße und 

rechtswidrig wäre, wie nicht die für diesen Standort geltenden Ziele der Raumordnung im 

geltenden Regionalplan Düsseldorf geändert oder eine Abweichung von diesen Zielen im 

Zielabweichungsverfahren gemäß § 16 Abs. 3 LPlG NRW zugelassen ist. Für eine solche 

Änderung bietet aber das aktualisierte Standortgutachten ebenfalls keinen Anlass und erst 

recht keine geeigneten Planungsgrundlagen. Wie wir in früheren Stellungnahmen für unse-

re Mandantin gegenüber den Raumordnungsbehörden bereits ausgeführt haben, muss sich 

jede Änderung zielförmiger Festlegungen zur Konzentrationswirkung von Bereichen zur 

Sicherung und zum Abbau von Rohstoffen und Bodenschätzen (BSAB) zugleich an den 
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Anforderungen einer Neuaufstellung der Konzentrationsflächenplanung messen lassen. 

Das bedeutet, dass auch bei der Streichung nur einzelner BSAB geprüft werden muss, ob 

den dann verbliebenen Festlegungen immer noch 

 

 

 

zugrunde liegt, 

 

und ihr Ausschluss an anderer Stelle  

 

OVG Münster, Urteil vom 03.12.2009  20 A 628/05 , zit.n.juris Rn. 102, 

 

so dass 

 

ihnen nicht zu vereinbarenden Nutzungen durchsetzten und ihnen in substanzieller 

 

 

BVerwG, Urteil vom 18.01.2011  7 B 19.10 , NVwZ 2011, S. 812-820 (Rn. 15). 

 

Wenn eine einzelne Konzentrationsfläche aufgehoben wird, dann wird damit das Gesamt-

konzept in Frage gestellt, es müsste also in der Abwägung über diese einzelne Aufhebung 

geprüft werden, ob damit das bisherige Gesamtkonzept noch in sich schlüssig angewandt 

wird, und gegebenenfalls müsste ein neues Gesamtkonzept erarbeitet werden, in dessen 

Rahmen die Aufhebung der konkreten Konzentrationsfläche systemgerecht wäre. Auch 

nach der Änderung muss dann 

 

ve Standortzuweisung getragen wird, sondern auch die Gründe für die beabsichtigte 

Freihaltung des übrigen Planungsraums [

 stehen. Die Tabuzonen lassen 
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der Kennzeichnung von Teilen des Planungsraums, die für eine Windenergienutzung, 

aus welchen Gründen immer, nicht in Betracht kommen, mithin für eine Windenergie-

werden Bereiche des Gemeindegebiets erfasst, in denen nach dem Willen des Plan-

gebers aus unterschiedlichen Gründen die Errichtung von Windenergieanlagen 

der harten und weichen Tabuzonen übrig bleiben, sind in einem weiteren Arbeits-

schritt zu den auf ihnen konkurrierenden Nutzungen in Beziehung zu setzen, d.h. die 

öffentlichen Belange, die gegen die Ausweisung eines Landschaftsraums als Kon-

zentrationszone sprechen, sind mit dem Anliegen abzuwägen, der Windenergienut-

zung an geeigneten Standorten eine Chance zu geben, die ihrer Privilegierung nach 

§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB ge  

 

BVerwG, Urteil vom 11.04.2013  4 CN 2.12 , zit.n.juris Rn. 5. 

 

Auch bei der Streichung einzelner Flächen muss daher die planerische Abwägung in glei-

cher Weise vollumfänglich darstellen und berücksichtigen, 

 

 

 

wie sie 

 

 

 

aufzeigen muss, 

 

BVerwG, Urteil vom 11.04.2013  4 CN 2.12 , zit.n.juris Rn. 5. 

 

Wenn eine Fläche wieder gestrichen werden soll, weil sich nach dem Willen des Plange-

bers an diesem Standort zukünftig eine andere Nutzung durchsetzen soll, dann wirkt dieser 

Nutzungsvorrang letztlich gegenläufig zu der originären Abwägung in den Potenzialflächen 

und kann nicht ohne weiteres nur als fortgesetzte Potenzialflächenabwägung angesehen 

werden. Vielmehr ist dann zu prüfen, ob durch die Abwägung einer Nutzung der Vorrang 

könnte oder müsste oder in der ursprünglichen Planung gerade kein Tabukriterium sein 



 

 

S. 14 von 15 

WEISSLEDER   EWER                 Rechtsanwälte    Partnerschaft mbB 

sollte. Der Vorrang der nachträglich bevorzugten Nutzung muss also nicht nur für die konk-

ret betroffene Fläche geprüft werden, sondern für das gesamte Planungskonzept: Eine 

schlichte Aufhebung der einzelnen Fläche ohne erneute Anwendung eines geänderten Ge-

samtkonzepts ist nur möglich, wenn diejenige Nutzung, die sich nachträglich durchsetzen 

soll, in systemgerechter Anwendung des planerischen Konzepts weder ein Tabukriterium 

werden müsste, noch in der Potenzialabwägung zu Änderungen an anderen Flächen führen 

müsste. 

 

Zuletzt ist im Sinne des schlüssigen und systemgerecht angewendeten Gesamtkonzepts zu 

prüfen, ob sich die neu bevorzugte Nutzung auch auf einer anderen Potenzialfläche durch-

setzen könnte, die bereits in der ursprünglichen Abwägung über die verbliebenen Potenzial-

flächen ausgeschieden wurde, so dass sich ein Vorrang der anderen Nutzung konfliktfrei 

mit der bisherigen Konzentrationsflächenplanung vereinbaren ließe. 

 

Daraus folgt dann aber, dass die raumordnungsrechtlichen Anforderungen an die Strei-

chung einzelner Flächen nicht nach quantitativen Kriterien bemessen werden können, dass 

also eine einzelne Fläche nicht alleine deswegen gestrichen werden kann, weil auch nach 

der Streichung die ausgewiesenen Flächen noch den Anforderungen an eine Konzentrati-

onsflächenplanung gerecht werden. Vielmehr sind die Anforderungen qualitativ danach zu 

bemessen, inwieweit die Gründe für eine Streichung der Fläche qualitativ mit dem bisheri-

gen Konzept vereinbar sind. 

 

Eine Zielabweichung scheidet damit ebenfalls aus, da nach dem nunmehr vorliegenden 

Standortauswahlgutachten mehrere alternative Standorte für die so genannte Dreiecksflä-

che in Betracht kommen, die durchgehend keinen raumordnerischen Restriktionen unterlie-

gen und sich nur nach den in sich widersprüchlichen und ungeeigneten Entscheidungskrite-

rien des Gutachtens als weniger geeignet herausstellen, bei zutreffender Betrachtung der 

von der Vorhabenträgerin selbst abstrakt herangezogenen Kriterien hingegen vorzugswür-

dig wären. 

 

Die Annahme des Vorhabenträgers, der Fa. Amprion, der Verstoß des bevorzugten Konver-

terstandorts gegen ein ausgewiesenes Ziel der Raumordnung könne im Rahmen einer spä-

teren Vorhabenzulassung noch überwunden werden, ist daher unzutreffend und kann auch 

der Bundesfachplanung eines Trassenkorridors für das Vorhaben 2 nicht zugrunde gelegt 

werden. 
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Da Sie selbst mit Schreiben vom 27.07.2017 gegenüber unserer Mandantin ausführen, 

dass die Festlegung eines konkreten Konverterstandortes nicht Gegenstand der Bundes-

fachplanung ist und dass sämtliche im aktualisierten Standortgutachten benannten, poten-

ziellen Standorte an die beantragte Trasse angebunden werden können, gehen wir davon 

aus, dass Ihre Planungsentscheidung insoweit auch in der Sache keinerlei Vorfestlegung 

hinsichtlich des konkreten Konverterstandortes enthalten wird. Wir bitten insoweit lediglich 

um Bestätigung, dass auch die in Ihrem vorgenannten Schreiben angeführte, von der Fa. 

Amprion beantragte Anbindung der so genannten Dreiecksfläche nicht als solche Gegen-

stand der Bundesfachplanung sein wird, um jegliche Vorfestlegung zu vermeiden. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

WEISSLEDER EWER 

durch: 

 

gez. Prof. Dr. Ewer 

Prof. Dr. Wolfgang Ewer 

Fachanwalt für Verwaltungsrecht 
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